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Bekanntmachung der Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebiets Stuttgart 31 -Kaltental- 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat auf-
grund von § 142 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 1
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit
gültigen Fassung in seiner Sitzung am 27. September 2018 fol-
gende Satzung über die Festlegung des Sanierungsgebiets
Stuttgart 31 -Kaltental- beschlossen: 

§ 1
Festlegung des Sanierungsgebiets

Im Stadtbezirk Süd wird das nachfolgend näher beschriebene
Gebiet als Sanierungsgebiet 

Stuttgart 31 -Kaltental-

förmlich festgelegt.

Das Gebiet erstreckt sich entlang der Böblinger Straße und
wird im Wesentlichen abgegrenzt:

Im Norden auf der Höhe der Einmündung des Elsentals und
der Christian-Belser-Straße; weiterhin gehört im Norden noch
zur Abgrenzung die Böblinger Straße bis zur Stadtbahnhalte-
stelle „Heslach Vogelrain“ und der Vogelrainstraße inklusive
der Gebäude der beiden westlich der Böblinger Straße gelege-
nen Polizeisiedlungen. 

Im Osten durch die östliche Grenze der Flurstücke 752, 732,
68/1, 69/1, 70/1, 71 und 74 sowie die östlich entlang der Burg-
straße, Ruggerstraße und Engelboldstraße liegenden Grund-
stücke.

Im Süden durch das Ende des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils bis zur Gabelung von Kaltentaler Abfahrt und Böb-
linger Straße. 

Im Westen durch die östliche und nördliche Grenze des Fried-
hofs, südliche Grenze der Hochfirststraße, die westlich ent-
lang der Schliffkopf- und Fuchswaldstraße liegenden Grund-
stücke sowie die westliche und nördliche Grenze der Flurstü-
cke 761/18, 373/43. 

Ein weiterer Bestandteil der westlichen Abgrenzung ist das
Flurstück 541/1, Sandäckerwald mit dem sanierungsbedürfti-
gen Bolz- und Spielplatz. 

Maßgebend ist der Lageplan des Amts für Stadtplanung und
Stadterneuerung vom 25. Juli 2018. Der Lageplan ist Bestand-
teil der Sanierungssatzung. 

§ 2
Durchführungsfrist

Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB soll die Sanierung innerhalb einer

Frist von 15 Jahren und somit bis 31. Dezember 2033 durchge-
führt werden. Diese Frist kann durch Beschluss des Gemein-
derats der Landeshauptstadt Stuttgart verlängert werden. 

§ 3
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren
durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vor-
schriften der §§ 152 bis 156 a BauGB finden Anwendung. 

§ 4
Genehmigungspflichten

Die Vorschrift des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige
Vorhaben und Rechtsvorgänge findet Anwendung. 

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 1 BauGB am Tag der Be-
kanntmachung in Kraft.

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern sowie von Mängeln
der Abwägung

Unbeachtlich sind nach § 215 Abs. 1 BauGB

1. Eine etwaige Verletzung von in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs beim Zustandekommen dieser Satzung,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder von
aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrens- und
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist
nach § 4 Abs. 4 GemO in dem dort genannten Umfang unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend ge-
macht worden ist.

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften oder
die Mängel der Abwägung sind schriftlich gegenüber der
 Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung, Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart geltend
zu  machen.

Auf die Ausgleichsbetragspflicht gemäß § 154 BauGB wird
hingewiesen.

Die Satzung einschließlich Begründung sowie der Lageplan
werden ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung beim Amt
für Stadtplanung und Stadterneuerung, Eberhardstraße 10,
EG, Zimmer 3, Planauslage, 70173 Stuttgart während der
 Öffnungszeiten für jedermann zur Einsichtnahme bereitge-
halten.

Öffnungszeiten der Planauslage des Amts für Stadtplanung
und Stadterneuerung:

montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und montags bis
mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags von 14 bis
17 Uhr.
Auskünfte erteilt das Amt für Stadtplanung und Stadterneue-
rung, Telefon: 216-20322.

Stuttgart, 6. November 2018
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